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Bedarfsplan Kindertageseinrichtungen 
 
 

X Durch die Vorlage entstehen keine haushaltsrelevanten Kosten 
 

 

 Durch die zu beschließende Maßnahme entstehen Kosten von ___ € (s. Anlage) 
 

   Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung; 
 Haushaltsansatz im Haushaltsjahr : 
 Produktsachkonto: 

   Mittel müssen über- außerplanmäßig bereitgestellt werden; 
 Im Haushaltsjahr : 
 Produktsachkonto: 
 Deckung:  

   Mittel sollen im/in folgenden Haushaltsjahr/en veranschlagt werden: 
 

 

 Durch die Vorlage entstehen stellenplanmäßige Auswirkungen (s. Begründung) 
 

x Pflichtaufgabe  Freiwillige Aufgabe 
 

 

Beschlussentwurf: 
 

Der Rat der Kolpingstadt Kerpen beschließt, auf Empfehlung des Jugendhilfeausschusses, den 
Bedarfsplan Kindertagesbetreuung für Kinder über und unter drei Jahren bis Eintritt der 
Schulpflicht sowie die Kindpauschalen für das Kita-Jahr 2020/2021 und ermächtigt die Verwaltung 
auf geringfügige Schwankungen bis um Stichtag 15. März 2020 (Meldetermin LVR) zu reagieren. 
 
Des Weiteren beschließt der Jugendhilfeausschuss den Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder 
unter drei Jahren von bisher 70% in Kitas und 30% in der Kindertagespflege auf Grund der 
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Steigerung in der Kindertagespflege auf 60% in Kitas und 40% in der Kindertagespflege zu 
verändern. 
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Begründung: 

1. Kindpauschalen für das Kita-Jahr 2020/2021 
Zum 15. März des jeweiligen Jahres sind die Kommunen verpflichtet, dem Land verbindlich die 
Kindpauschalen für das kommende Kita-Jahr zu melden. 
Die Verwaltung hat auf der Grundlage der Bedarfsabfragen sowie der aktualisierten Kinderzahlen 
die Kindpauschalen für das kommende Jahr ermittelt. 
Auf dieser Grundlage gewährt das Land die Betriebskosten 
 
Zwischen Erstellung der Vorlage und dem Meldetermin beim LVR (15.März 2020) kann es, durch 
ein verändertes Nachfrageverhalten, zu geringfügigen Veränderungen kommen. Damit auch diese 
Schwankungen bei der Refinanzierung berücksichtigt werden können, erfolgt auf Anraten des 
Landschaftsverbandes die Beschlusserweiterung dahingehend, dass die Verwaltung ermächtigt 
wird auf geringfügige Schwankungen zu reagieren. 
 

In der Anlage 1 befindet sich eine Übersicht der zu beantragenden Kindpauschalen je 
Kindertageseinrichtung sowie eine vom Landesrechnungshof geforderte spezifizierte 
Gegenüberstellung zu den Kindpauschalen 2019/2020. 
 

2. Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 
Der Bedarfsplan Kindertagesbetreuung für Kinder über und unter drei Jahren bis zum Eintritt der 
Schulpflicht wurde unter Berücksichtigung der Kindpauschalen für das Kita-Jahr 2020/2021 zum 

Stichtag 30.11.2019 in der Anlage 2 aktualisiert. 
 
Bis jetzt wurden die U3 Kinder gemäß des statistischen Bedarfes in den Planungsbereichen zu 
70% in den Kitas und zu 30% in der Kindertagespflege berücksichtigt. 
Die Betreuungsplätze in der Kindertagespflege sind stetig angestiegen, sodass diese prozentuale 
Verteilung nicht mehr realistisch ist. Die Verwaltung schlägt daher vor, die U3 Bedarfe zu 60% in 
Kitas und zu 40% in der Tagespflege zu berücksichtigen. 
 
Des Weiteren hat sich in den letzten zwei Jahren nicht nur in der Kolpingstadt Kerpen, sondern 
auch Bundesweit gezeigt, dass der U3- Bedarf nahezu bei 100% liegt. 
Die Bedarfsabfragen erfolgen im Herbst. Hier liegt der Nachfragebedarf an U3-Plätzen zwischen 
70% und 85% je Planungsbereich. 
Nach Abschluss der Platzvergaben hat sich gezeigt, dass die Nachfrage höher ist. Hierin sind 
jedoch auch Nachfragen auf Betreuungsplätze für Kinder enthalten, deren Eltern nicht beide 
berufstätig sind. 
Zur realistischen Darstellung werden auch im U3- Bereich 100% der Kinder unter drei Jahren 
ausgewiesen. 
 

3. Bedarfssituation je Stadtteil/Planungsbereich 

 

Kerpen/Mödrath 
Im Planungsbereich Kerpen besteht, unter Einbeziehung der Plätze in Überbelegung, zum Kita-
Jahr 2020/2021 ein Defizit von 122 ü3-Plätzen. und ein Defizit von 81 u3-Plätzen. 
Somit ergibt sich ein Fehlbedarf von insgesamt 13 Gruppen (5 ü3-Gruppen / 8 u3-Gruppen). 
Die Verwaltung ist mit möglichen Investoren hinsichtlich der Realisierung von Kita-Neubauten in 
Gesprächen. 
Für das Baugebiet „Burgunder Straße“ erfolgte eine Ausschreibung. Die Verwaltung hat das 
vorliegende Angebot geprüft und steht mit dem Investor in Verhandlung. 
 

Sindorf: 
Im Stadtteil Sindorf ergibt sich ein Defizit im ü3-Bereich von sieben Plätzen, welche ggf. zu nächst 
durch weitere Überbelegungen ausgeglichen werden können. 
Aufgrund der Erhöhung des Nachfragebedarfes im u3-Bereich auf 100%, ergibt sich hierdurch ein 
Defizit von 48 Plätzen, welche fünf Gruppen entsprechen. 
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Horrem/Neubottenbroich/Götzenkirchen: 
Im Planungsbereich Horrem besteht ein Defizit von 34 ü3-Plätzen (1,5 Gruppen). Ein Defizit im 
Kitabereich von 33 u3-Plätzen wird durch einen Überhang von 53 u3-Plätzen in der Tagespflege 
ausgeglichen. Die weiteren zur Verfügung stehenden u3-Plätze in der Tagespflege können mit 
Kindern anderer Stadtteile belegt werden. 
 

Buir: 
Laut Bedarfsplan besteht im Stadtteil Buir ein Defizit von 25 ü3-Plätzen und 33 u3-Plätzen. 
Hieraus ergibt sich ein Bedarf von fünf Gruppen (1,5 ü3-Gruppen / 3,5 u3-Gruppen). 
In Umsetzung befindet sich zurzeit das Baugebiet „Blatzheimer Weg“ mit gut 70 Wohneinheiten. 
Weitere Baugebiete sind ebenfalls noch in Planung, sodass sich hieraus perspektivisch ein 
weiterer Bedarf von voraussichtlich vier Gruppen ergibt. 
Der Stadtrat hat, auf Empfehlung des Jugendhilfeausschusses, in seiner Sitzung am 18. 
Dezember 2018 die Verwaltung mit der Umsetzung der Baumaßnahme „Neubau einer 
Kindertageseinrichtung und seniorengerechtes Wohnen“ auf dem Grundstück „Alte Grundschule“ 
mit der Firmengruppe „urwohen beauftragt. (Drs.-Nr. 659.18). 
Diese Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Der Neubau der Kita soll vorrangig realisiert 
werden. Die Kita soll spätestens zum 01.August 2021 in Betrieb genommen werden. 
 

Blatzheim: 
Im Stadtteil Blatzheim ergibt sich für das kommende Kita-Jahr ein Defizit von 13 ü3-Plätzen und 
23 u3-Plätzen. Dies ergibt ein Gesamtdefizit von zweieinhalb Gruppen (0,5 ü3-Gruppen / 2 u3-
Gruppen). 
Da der erhöhte Bedarf hauptsächlich bei den u3-Plätzen besteht, hat die Verwaltung einen Aufruf 
zur Gewinnung von Tagespflegepersonen gestartet. 
Des Weiteren hat die Verwaltung geprüft, ob eine Erweiterung der städtischen Kita Rasselbande 
beim Ersatzbau berücksichtigt wurde. Nach Rückmeldung des Architekten ist dies nicht der Fall. 
Eine mögliche Erweiterung gestaltet sich daher schwierig und kostenintensiv. 
 

Manheim-neu: 
In diesem Stadtteil ergeben sich im ü3-Bereich leichte Überhänge, sodass hier Kinder aus dem 
zurzeit defizitären Stadtteil Kerpen versorgt werden können. Im u3-Breich besteht ein Defizit von 
17 Plätzen (2 Gruppen). 

 

Türnich/Brüggen/Balkhausen 
In diesem Planungsbereich besteht im ü3-Bereich ein Defizit von 14 Plätzen und im u3-Bereich ein 
Defizit von 46 Plätzen. Dies bedeutet ein Gesamtdefizit von fünf Gruppen (0,5 ü3-Gruppen / 4,5 
u3-Gruppen). 
Weitere Bedarfe ergeben sich aus der Erschließung der Neubaugebietes „Maximilianstraße“ und 
„Friedhofsweg“. Auch hier ist die Verwaltung mit möglichen Investoren in Gesprächen. 
 
Die Verwaltung verweist hier auf die Präsentation zur Vorlage Drs.-Nr.: 770.19 „ Neubau einer 
Kindertageseinrichtung in Kerpen-Brüggen und seniorengerechtes Wohnen“ 
 
Hinweis der Verwaltung: 
Es befinden sich noch acht Tagespflegepersonen in der Überprüfung, sodass dann noch bis zu 24 
u3 Plätze hinzukämen. 
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